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2126

Verordnung 
zur Änderung der Coronaschutzverordnung vom 30. November 2020 

Vom 14. Dezember 2020

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den §§ 28 Absatz 1, 28a, 73 Absatz 1a Num-
mer 6 und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von de-
nen § 28 Absatz 1 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 16 des Gesetzes vom 18. November 
2020 (BGBl. I S. 2397) geändert, § 28a durch Artikel 1 Nummer 17 des Gesetzes vom 
18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) eingefügt, § 73 Absatz 1a Nummer 6 zuletzt durch 
Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1010) und § 73 Ab-
satz 1a Nummer 24 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 23 des Gesetzes vom 18. Novem-
ber 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden sind, sowie von § 10 des Infektionsschutz- 
und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) verordnet das Ministe-
rium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Artikel 1

Die Coronaschutzverordnung vom 30. November 2020 (GV. NRW. S. 1060a), die durch 
die Verordnung vom 8. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1116a) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  § 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften orientieren sich bei den von ih-
nen aufzustellenden Regelungen für Gottesdienste und andere Versammlungen 
zur Religionsausübung an den entsprechenden Regelungen dieser Verordnung. 
Sie entscheiden unter Berücksichtigung des lokalen Infektionsgeschehens, in-
wieweit Versammlungen in Präsenz durchgeführt werden können, und informie-
ren die vor Ort zuständigen Behörden. Sie sichern die Einhaltung des Mindest-
abstands, begrenzen die Teilnehmerzahl, führen ein Anmeldeerfordernis für sol-
che Zusammenkünfte ein, bei denen Besucherzahlen zu erwarten sind, die zu 
einer Auslastung der Kapazitäten führen könnten, verpfl ichten die Teilnehmer 
zum Tragen einer Alltagsmaske auch am Sitzplatz, erfassen die Kontaktdaten 
der Teilnehmer und verzichten auf Gemeindegesang. Die vorgelegten Regelun-
gen der Kirchen und Religionsgemeinschaften treten für den grundrechtlich ge-
schützten Bereich der Religionsausübung an die Stelle der Regelungen dieser 
Verordnung. Kirchen und Religionsgemeinschaften, die keine entsprechenden 
Regelungen vorlegen, unterfallen auch für Versammlungen zur Religionsaus-
übung den Regelungen dieser Verordnung. Die Rechte der nach §  17 Absatz  1 
zuständigen Behörden zu Anordnungen im Einzelfall bleiben unberührt.“

2.  § 2 wird wie folgt gefasst:

  „§ 2

 Kontaktbeschränkung, Mindestabstand, Alkoholverbot

  (1) Partys und vergleichbare Feiern sind generell untersagt.

  (1a) Ansammlungen und ein Zusammentreffen von Personen sind im öffentli-
chen Raum nur zulässig, wenn nach den nachfolgenden Regelungen der Min-
destabstand unterschritten werden darf oder wenn die Ansammlung oder das 
Zusammentreffen nach anderen Vorschriften dieser Verordnung unter Wahrung 
des Mindestabstands ausdrücklich zulässig ist. 
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  (1b) Im öffentlichen Raum ist zu allen anderen Personen grundsätzlich ein 
 Mindestabstand von 1,5 Metern (Mindestabstand) einzuhalten, soweit in dieser 
Verordnung nichts anderes bestimmt ist oder die Einhaltung des Mindestab-
stands aus medizinischen, rechtlichen, ethischen oder baulichen Gründen nicht 
möglich ist. 

  (2) Der Mindestabstand darf unterschritten werden

 1.  innerhalb des eigenen Hausstandes ohne Personenbegrenzung,

 1a.  beim Zusammentreffen des eigenen Hausstandes mit den Angehörigen ei-
nes weiteren Hausstandes mit höchstens insgesamt fünf Personen, wobei 
Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren bei der Berechnung 
der Personenzahl nicht mitgezählt werden,

 1b.  daneben im Zeitraum vom 24. bis zum 26. Dezember 2020 beim Zusammen-
treffen des eigenen Hausstandes mit höchstens vier weiteren Personen aus 
dem engsten Familienkreis (hierzu zählen Ehegatten, Lebenspartner und 
Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie Verwandte in gera-
der Linie, Geschwister, Geschwisterkinder und deren jeweilige Haushalt-
sangehörige), wobei Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren 
bei der Berechnung der Personenzahl nicht mitgezählt werden,

 2.  wenn dies zur Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger 
Personen oder aus betreuungsrelevanten Gründen erforderlich ist,

 3.  bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertages-
einrichtungen, der Kindestagespfl ege und heilpädagogischen Einrichtungen 
sowie bei Angeboten der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (Brücken-
projekte) nach Maßgabe der Coronabetreuungsverordnung,

 4.  in Schulklassen, Kursen und festen Gruppen der Ganztagsbetreuung in öf-
fentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des 
Schulgesetzes NRW einschließlich schulischer Veranstaltungen außerhalb 
der Schulgebäude nach Maßgabe der Coronabetreuungsverordnung,

 5.  durch Kinder bei der Nutzung von Spielplätzen im Freien,

 6.  bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und 
seiner Einrichtungen, 

 7.  in Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdienst 
und Katastrophenschutz,

 8.  bei zwingenden Zusammenkünften zur Berufsausübung,

 9.  zwischen nahen Angehörigen bei Beerdigungen und standesamtlichen Trau-
ungen sowie Zusammenkünften unmittelbar vor dem Ort der Trauung. 

  (3) Soweit dies zur bestimmungsgemäßen Nutzung von nach dieser Verordnung 
zugelassenen Einrichtungen und Angeboten erforderlich ist, kann auf die Ein-
haltung des Mindestabstands verzichtet werden, wenn zur vollständigen Verhin-
derung von Tröpfcheninfektionen geeignete Schutzmaßnahmen (bau liche Ab-
trennung, Abtrennung durch Glas, Plexiglas oder ähnliches) vorhanden sind 
oder die Pfl icht zum Tragen einer Alltagsmaske nach § 3 besteht. Dasselbe gilt 
für Ausbildungstätigkeiten oder Dienstleistungen, bei denen der Mindestab-
stand nicht eingehalten werden kann (körpernahe Ausbildungen, körpernahe 
Dienstleistungen).
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  (4) Abweichend von Absatz  1 müssen Personen, die Blasinstrumente spielen 
oder singen, einen Mindestabstand von 2 Metern untereinander und zu anderen 
Personen einhalten.

  (5) Im öffentlichen Raum ist der Verzehr von alkoholischen Getränken unter-
sagt.“

3.  § 3 Absatz 4 bis 6 wird wie folgt gefasst:

  „(4) Von der Verpfl ichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen sind 

 1.  Kinder bis zum Schuleintritt,

 2.  Kräfte von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdiensten und Ka-
tastrophenschutz in Einsatzsitua tionen sowie 

 3.  Personen, die aus medizinischen Gründen keine Alltagsmaske tragen kön-
nen. 

  Das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis nach-
zuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist. 

  (5) Die Verpfl ichtung nach Absatz 2 kann für Inhaber und Inhaberinnen sowie 
Beschäftigte durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch 
Glas, Plexiglas o.ä.) ersetzt werden. 

  (6) Die Alltagsmaske kann vorübergehend abgelegt werden, wenn das zur Er-
möglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Behandlung, auf behördliche 
oder richterliche Anordnung oder aus anderen Gründen (zum Beispiel Vortrags-
tätigkeit, Redebeiträge mit Mindestabstand zu anderen Personen bei zulässigen 
Veranstaltungen, Prüfungsgesprächen und so weiter, Kommunikation mit einem 
gehörlosen oder schwerhörigen Menschen, zur notwendigen Einnahme von 
Speisen und Getränken) erforderlich ist.“ 

4.  In §  4a Absatz  2 Satz  1 Nummer  7 werden die Wörter „sowie bei zulässigen 
 Veranstaltungen zur Jagdausübung“ gestrichen.

5.  Die §§ 5 bis 7 werden wie folgt gefasst:

 „§ 5

 Stationäre und ambulante Gesundheits- und Pfl egeeinrichtungen

  (1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre 
Einrichtungen der Pfl ege, ambulante Pfl egedienste und besondere Wohnformen 
der Eingliederungshilfe sowie ähnliche Einrichtungen haben die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Coronaviren zu erschweren und 
Patienten, Bewohner und Personal zu schützen. Hierbei sind insbesondere die 
Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu beachten.  Besuche 
sind auf der Basis eines einrichtungsbezogenen Besuchskonzepts zulässig, das 
die Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts zum Hygiene- und 
Infektionsschutz umsetzt. Dabei ist stets zu berücksichtigen, dass die jeweiligen 
Regelungen nicht zu einer vollständigen Isolation der Betroffenen führen dür-
fen. Insbesondere müssen die Begleitung des Geburtsprozesses und der Geburt 
und Besuche, die aus Rechtsgründen (insbesondere zwingende Angelegenheiten 
im Zusammenhang mit einer rechtlichen Betreuung) oder zur seelsorgerischen 
Betreuung erforderlich sind, infektionsschutzgerecht ermöglicht werden. Dies 
gilt auch für die Begleitung Sterbender. Zu weitergehenden Einzelheiten kann 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales gesonderte Regelungen 
 erlassen.
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  (2)   Für vollstationäre Pfl egeeinrichtungen sowie besondere Wohnformen der 
Eingliederungshilfe, für die die zuständige Behörde nach dem Wohn- und Teil-
habegesetz im Hinblick auf die Vulnerabilität der Bewohner eine Vergleichbar-
keit mit den Bewohnern einer vollstationären Pfl egeeinrichtung festgestellt hat, 
gelten zum besonderen Schutz der in diesen Einrichtungen und Wohnformen be-
treuten Menschen für Beschäftige, Bewohner und Besucher erhöhte Infektions-
schutzanforderungen gemäß den folgenden Absätzen.

  (3) Das Pfl egepersonal und weitere Beschäftigte der Einrichtungen nach Ab-
satz 2, die die zum Aufenthalt von Patienten und Bewohnern dienenden Räume 
betreten, sind mindestens an jedem dritten Tag auf das Vorliegen einer SARS-
CoV-2 Infektion (mindestens mittels PoC-Antigen-Schnelltest)  zu testen. Dies 
gilt auch für das Personal ambulanter Pfl egedienste, soweit es Kontakt zu den 
Pfl egebedürftigen hat. Die in diesem Absatz genannten Beschäftigten haben 
beim unmittelbaren Kontakt mit den zu betreuenden Personen eine FFP2-
Maske zu tragen.

  (4) Für Besucher der Einrichtungen nach Absatz 2 ist das Tragen einer FFP2-
Maske obligatorisch, soweit dies nicht individuell aufgrund gesundheitlicher 
Einschränkungen zu einer erheblichen Belastung führt. Ihnen soll soweit mög-
lich vor dem Besuch ein PoC-Antigen-Schnelltest empfohlen und angeboten 
werden. 

  (5) Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtungen nach Absatz 2 sind soweit 
möglich einmal in der Woche durch PoC-Antigen-Schnelltests zu testen. Sofern 
die Bewohnerinnen und Bewohner die Einrichtungen verlassen, sind sie bei der 
Rückkehr und ein zweites Mal drei Tage nach der Rückkehr mit einem PoC-An-
tigen-Schnelltest zu testen.

  (6) Die zuständige Behörde nach dem Wohn- und Teilhabegesetz oder die zu-
ständige untere Gesundheitsbehörde können im Einzelfall Ausnahmen von den 
vorstehenden Regelungen zulassen, wenn die erforderlichen Materialien nicht 
rechtzeitig verfügbar sind und ohne Ausnahme die Versorgung gefährdet oder 
Besuche entgegen Absatz 1 Satz 3 bis 6 ausgeschlossen wären. Über einen dro-
henden Materialengpass muss die Einrichtung die zuständigen Behörden recht-
zeitig informieren.

 § 6

 Hochschulen, außerschulische Bildungsangebote 
 im öffentlichen Dienst, Bibliotheken

  (1) Der Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen und an den Schulen des Ge-
sundheitswesens ist nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach §  28 Ab-
satz  1 des Infektionsschutzgesetzes zulässig. Präsenzlehrveranstaltungen sind 
unzulässig. Präsenzprüfungen und darauf vorbereitende Maßnahmen sind nur 
zulässig, wenn sie aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht auf einen 
Zeitpunkt nach dem 10. Januar 2021 verlegt werden können oder eine Verlegung 
den Prüfl ingen nicht zumutbar ist. Praktische Ausbildungsabschnitte sind nur 
unter Berücksichtigung der Vorgaben für den jeweiligen Praxisbereich zulässig.

  (2) Interne Unterrichtsveranstaltungen und praktische Übungen einschließlich 
dazugehöriger Prüfungen im Rahmen von Vorbereitungsdiensten und der Be-
rufsaus-, -fort- und -weiterbildung an den der Berufsaus-, -fort- und -weiterbil-
dung im Öffentlichen Dienst dienenden Hochschulen, Schulen, Instituten und 
ähnlichen Einrichtungen sowie in Gerichten und Behörden sind in Präsenz un-
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zulässig. Prüfungen, die nicht auf einen Zeitpunkt nach dem 10. Januar 2021 
verlegt werden können oder deren Verlegung den Prüfl ingen nicht zumutbar ist, 
sind nur unter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 4a zulässig; das gleiche 
gilt für in Präsenz unverzichtbare Veranstaltungen zur Vorbereitung dieser Prü-
fungen.

  (3) Bei ausnahmsweise zulässigen Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen, die 
eine Unterschreitung des Mindestabstands erfordern (zum Beispiel bei prakti-
schen Übungen zur Selbstverteidigung oder zur Durchsuchung von Personen), 
und bei entsprechenden Prüfungen ist bei notwendiger Unterschreitung des 
Mindestabstands auf eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges 
Händewaschen beziehungsweise Händedesinfektion, das Tragen einer Alltags-
maske (soweit tätigkeitsabhängig möglich) zu achten.

  (4) In Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archiven ist nur 
die Ausleihe von Medien und dies nur zur Bearbeitung und Vorbereitung von 
termingebundenen Prüfungsleistungen zulässig.

 § 7

 Weitere außerschulische Bildungsangebote

  (1) Sämtliche Bildungs-, Aus- und Weiterbildungsangebote einschließlich kom-
pensatorischer Grundbildungsangebote sowie Angebote, die der Integration die-
nen, und Prüfungen von 

 1.  Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, 

 2.  Volkshochschulen sowie 

 3.  sonstigen nicht unter § 6 fallenden öffentlichen, kirchlichen oder privaten 
außerschulischen Anbietern, Einrichtungen und Organisationen 

  sowie Angebote der Selbsthilfe und musikalischer Unterricht sind in Präsenz-
untersagt. Hierzu gehören insbesondere Sportangebote der Bildungsträger so-
wie Freizeitangebote wie Tagesausfl üge, Ferienfreizeiten, Stadtranderholungen 
und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche. Zulässig bleiben nur berufs- und 
schulabschlussbezogene Prüfungen, die nicht auf einen Zeitpunkt nach dem 
10.  Januar 2021 verlegt werden können, unter Beachtung der Regelungen der 
§§ 2 bis 4a.

  (1a) Abweichend von Absatz  1 bleiben in Einrichtungen der Sozial- und Ju-
gendhilfe dringend erforderliche Betreuungsangebote der Einzelbetreuung in 
Präsenz zulässig. Das Gleiche gilt für über eine Einzelbetreuung hinausgehende 
Hilfen und Leistungen gemäß § 8a und §§ 27ff. des Achten Buches Sozialgesetz-
buch unter Beachtung der §§ 2 bis 4a dieser Verordnung.

  (2) Bei ausnahmsweise zulässigen Prüfungen, die eine Unterschreitung des Min-
destabstands erfordern, ist bei notwendiger Unterschreitung des Mindestab-
stands auf eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges Händewa-
schen beziehungsweise Händedesinfektion und das Tragen einer Alltagsmaske 
(soweit tätigkeitsabhängig möglich) zu achten.

  (3) Der Betrieb von Fahrschulen ist nur für berufsbezogene Ausbildungen 
 zulässig und ansonsten untersagt. Das Erfordernis des Mindestabstands gilt 
bei  den zulässigen Angeboten nicht für den praktischen Unterricht von Fahr-
schulen, wobei sich im Fahrzeug nur Fahrschülerinnen und Fahrschüler, Fahr-
lehrerinnen und Fahrlehrer, Fahrlehreranwärterinnen und -anwärter sowie Prü-
fungspersonen aufhalten dürfen.“
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6.  In § 8 Absatz 3 werden die Wörter „bis mindestens zum 31. Dezember 2020“ ge-
strichen.

7.  § 9 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen 
und privaten Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen 
Einrichtungen ist unzulässig. Die für die in Satz 1 genannten Einrichtun-
gen Verantwortlichen haben den Zugang zu der Einrichtung entsprechend 
zu beschränken. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen einschließlich 
Räumen zum Umkleiden und zum Duschen von Sportanlagen ist unzuläs-
sig.“

 b)  Absatz 1a wird aufgehoben.

 c)  In Absatz  2 werden die Wörter „bis mindestens zum 31. Dezember 2020“ 
gestrichen.

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

   „(5) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist das Bewegen von Pferden aus Tier-
schutzgründen im zwingend erforderlichen Umfang auch auf und in Sport-
anlagen zulässig. Sport- und trainingsbezogene Übungen sind dabei unter-
sagt.“

8.  § 10 Absatz 5 wird wie folgt gefasst:

  „(5) Zum Jahreswechsel 2020/2021 sind öffentlich veranstaltete Feuerwerke so-
wie jede Verwendung von Pyrotechnik auf von den zuständigen Behörden näher 
zu bestimmenden publikumsträchtigen Plätzen und Straßen untersagt.“

9.  Die §§ 11 bis 13 werden wie folgt gefasst:

 „§ 11

 Handel, Messen und Märkte, Alkoholverkauf 

  (1) Zulässig bleiben der Betrieb von

 1.  Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel, Direktvermarktungen 
von Lebensmitteln, Abhol- und Lieferdiensten sowie Getränkemärkten,

 2.  Wochenmärkten für Verkaufsstände mit dem Schwerpunkt Lebensmittel 
und Güter des täglichen Bedarfs, 

 3.  Apotheken, Reformhäusern, Sanitätshäusern, Babyfachmärkten und Dro-
gerien,

 4.  Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststellen,

 5.  Kioske und Zeitungsverkaufsstellen,

 6.  Futtermittelmärkten und Tierbedarfsmärkten,

 7.  Verkaufsstellen zum Verkauf von Weihnachtsbäumen durch gewerbliche 
oder soziale Anbieter sowie Einzelhandelsgeschäften, die kurzfristig ver-
derbliche Schnitt- und Topfblumen verkaufen, soweit sie den Verkauf hier-
auf einschließlich unmittelbaren Zubehörs (Übertöpfe und so weiter) be-
schränken,

 8.  Einrichtungen des Großhandels für Großhandelskunden und, beschränkt 
auf den Verkauf von Lebensmitteln, auch für Endkunden
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  sowie die Abgabe von Lebensmitteln durch soziale Einrichtungen (z.B. die sog. 
Tafeln). In Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel und auf Wochen-
märkten darf das Sortiment solcher Waren, die nicht Lebensmittel und Güter 
des täglichen Bedarfs sind, nicht gegenüber dem bisherigen Umfang ausge-
weitet werden. Der Betrieb von Bau- und Gartenbaumärkten ist nur zur Versor-
gung von Gewerbetreibenden zulässig, anderen Personen darf der Zutritt nicht 
gestattet werden.

  (2) Der Betrieb von nicht in Absatz 1 genannten Verkaufsstellen des Einzelhan-
dels ist untersagt. Zulässig ist insoweit lediglich der Versandhandel und die 
Auslieferung bestellter Waren; die Abholung bestellter Waren durch Kunden ist 
nur zulässig, wenn sie unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen 
kontaktfrei erfolgen kann.

  (3) Für Verkaufsstellen mit gemischtem Sortiment, das auch Waren umfasst, die 
dem regelmäßigen Sortiment einer der in Absatz 1 Satz 1 genannten Verkaufs-
stellen entsprechen, gilt: bilden diese Waren den Schwerpunkt des Sortiments, 
ist der Betrieb der Verkaufsstelle insgesamt zulässig, anderenfalls ist nur der 
Verkauf dieser Waren zulässig. 

  (4) Die Anzahl von gleichzeitig in zulässigen Handelseinrichtungen anwesenden 
Kundinnen und Kunden darf jeweils eine Kundin beziehungsweise einen Kun-
den pro angefangene zehn Quadratmeter der Verkaufsfl äche im Sinne des Ein-
zelhandelserlasses NRW nicht übersteigen; in Handelseinrichtungen mit einer 
Gesamtverkaufsfl äche von mehr als 800 Quadratmetern darf diese Anzahl 80 
Kundinnen beziehungsweise Kunden zuzüglich jeweils eine Kundin beziehungs-
weise einen Kunden pro angefangene 20 Quadratmeter der über 800 Quadrat-
meter hinausgehenden Verkaufsfl äche nicht übersteigen. Bei Einkaufszentren, 
Einkaufspassagen und ähnlichen Einrichtungen ist die Gesamtfl äche aus zuläs-
sigerweise geöffneten Verkaufsfl ächen und Allgemeinfl ächen maßgeblich; dort 
ist zudem durch ein abgestimmtes Einlassmanagement sicherzustellen, dass im 
Innenbereich Warteschlangen möglichst vermieden werden. 

  (5) Untersagt sind

 1.  der Verkauf von alkoholischen Getränken zwischen 23 Uhr und 6 Uhr,

 2.  jeder Verkauf von Feuerwerkskörpern und anderer Pyrotechnik sowie

 3.  der Verzehr von Lebensmitteln in der Verkaufsstelle und in einem Umkreis 
von 50 Metern um die Verkaufsstelle (Lebensmittelgeschäft, Kiosk und so 
weiter), in der die Lebensmittel erworben wurden; der Verzehr von alkoho-
lischen Getränken im öffentlichen Raum ist gemäß § 2 Absatz 5 vollständig 
untersagt.

  (6) Messen, Ausstellungen, Jahrmärkte im Sinne von § 68 Absatz 2 der Gewer-
beordnung (zum Beispiel Trödelmärkte), Spezialmärkte im Sinne von § 68 Ab-
satz 1 der Gewerbeordnung und ähnliche Veranstaltungen sind unzulässig. 

 § 12

 Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, Heilberufe

  (1) Einrichtungen des Handwerks und des Dienstleistungsgewerbes (zum Bei-
spiel Reinigungen, Waschsalons, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Autover-
mietung) bleiben geöffnet. In den Geschäftslokalen von Handwerkern und 
Dienstleistern ist der Verkauf von nicht mit handwerklichen Leistungen oder 
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Dienstleistungen verbundenen Waren untersagt; ausgenommen ist notwendiges 
Zubehör. § 11 Absatz 4 gilt entsprechend.

  (2) Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann (insbesondere Ge-
sichtsbehandlung, Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre, Massage, Tätowieren und 
Piercen), sind untersagt. Davon ausgenommen sind

 1.  medizinisch notwendige Leistungen von Handwerkern und – unabhängig 
vom Vorliegen einer eigenen Heilkundeerlaubnis – Dienstleistern im Ge-
sundheitswesen (einschließlich Physio-, Ergotherapeuten, Podologen, medi-
zinische Fußpfl ege, Logopäden, Hebammen und so weiter, Hörgeräteakusti-
kern, Optikern, orthopädischen Schuhmachern und so weiter) sowie

 2.  die gewerbsmäßige Personenbeförderung in Personenkraftwagen.

  Bei den nach Satz 2 ausnahmsweise zulässigen Handwerks- und Dienstleistun-
gen ist neben strikter Beachtung der allgemeinen Hygiene- und Infektions-
schutzregeln nach §  4 auf eine möglichst kontaktarme Erbringung zu achten. 
Bei gesichtsnahen Dienstleistungen, bei denen die Kundin oder der Kunde keine 
Alltagsmaske tragen und der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, 
müssen Beschäftigte während der Behandlung mindestens eine FFP2-, eine 
KN95- oder eine N95-Maske tragen.

  (3) Die Tätigkeiten von Angehörigen der Heilberufe mit Approbation und sons-
tigen Personen, die zur Ausübung der Heilkunde gemäß § 1 des Heilpraktikerge-
setzes befugt sind, zählen ebenso wie zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten 
der ambulanten Pfl ege und der Betreuung im Sinne des Fünften, des Achten, des 
Neunten und des Elften Buches Sozialgesetzbuch nicht zu den Dienstleistungen 
im Sinne der vorstehenden Absätze. Das gilt auch für die mobile Frühförderung 
sowie Therapiemaßnahmen im Rahmen der Frühförderung nach dem Neunten 
Buch Sozialgesetzbuch, die in Kooperationspraxen stattfi nden. Diese Tätigkei-
ten sind weiterhin zulässig, die Frühförderung jedoch nur im Rahmen von Ein-
zeltherapien. Bei der Durchführung sollen die jeweils aktuell geltenden Emp-
fehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts beachtet werden.

 § 13

 Veranstaltungen und Versammlungen

  (1) Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter besondere Regelungen 
dieser Verordnung fallen, sind untersagt.

  (2) Abweichend von Absatz 1 sind unter Beachtung der Regelungen der §§ 2 bis 
4a zulässig

 1.  Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz, außer am 31. Dezember 
2020 und am 1. Januar 2021,

 2.  Veranstaltungen, die der Grundversorgung der Bevölkerung, der Aufrecht-
erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- 
und -vorsorge (insbesondere Aufstellungsversammlungen von Parteien zu 
Wahlen und Vorbereitungsversammlungen dazu sowie Blut- und Knochen-
markspendetermine) zu dienen bestimmt sind und aus rechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen nicht auf einen Zeitraum nach dem 10. Januar 2021 
verlegt werden können,
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 3.  Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und 
privatrechtlicher Institutionen, Gesellschaften und Wohnungseigentümer-
gemeinschaften, Parteien oder Vereine 

  a)  mit bis zu zwanzig Personen, wenn sie nicht als Telefon- oder Videokon-
ferenzen durchgeführt werden können, 

  b)  mit mehr als zwanzig, aber höchstens 250 Personen in geschlossenen 
Räumen beziehungsweise 500 Personen unter freiem Himmel, nur nach 
Zulassung durch die zuständigen Behörden, wenn die Sitzung aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen vor dem 11. Januar 2021, in 
Präsenz und mit der vorgesehenen Personenzahl durchgeführt werden 
muss,

 4.  Beerdigungen und

 5.  standesamtliche Trauungen. 

  Die behördliche Zulassung nach Satz 1 Nummer 3 setzt bei mehr als 100 Teil-
nehmern ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept voraus. Gemeinsames Sin-
gen der Teilnehmer ist unzulässig.

  (3) Große Festveranstaltungen sind untersagt. Große Festveranstaltungen in 
diesem Sinne sind in der Regel 

 1.  Volksfeste nach §  60b der Gewerbeordnung (einschließlich Kirmesveran-
staltungen und ähnlichem),

 2.  Stadt-, Dorf- und Straßenfeste,

 3.  Schützenfeste,

 4.  Weinfeste und

 5.  ähnliche Festveranstaltungen.“

10.  In § 14 Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort „untersagt“ die Wörter „; der Ver-
zehr von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum ist gemäß § 2 Absatz 5 
vollständig untersagt“ eingefügt.

11.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

   „Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken sind untersagt. Die Nut-
zung von dauerhaft angemieteten oder im Eigentum befi ndlichen Immo-
bilien und von dauerhaft abgestellten Wohnwagen, Wohnmobilen und so 
weiter ausschließlich durch die Nutzungsberechtigten bleibt zulässig.“

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

   „(1a) Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer, die auf Rastanlagen 
und Autohöfen übernachten, dürfen dort gastronomisch versorgt werden. 
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.“

12.  § 16 Absatz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Kreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Neuinfektionen inner-
halb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner (7-Tages-Inzidenz) nach 
den täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums Gesundheit über einem 
Wert von 200 liegt, können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales über diese Verordnung hinausgehende zusätzliche 
Schutzmaßnahmen anordnen.
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  (3) Kreise und kreisfreie Städte, in denen die 7-Tages-Inzidenz nach den tägli-
chen Veröffentlichungen des Landeszentrums Gesundheit an sieben aufeinan-
derfolgenden Tagen und mit einer sinkenden Tendenz unter dem Wert von 50 
liegt, können im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales abstimmen, inwieweit Reduzierungen der in dieser Verordnung 
festgelegten Schutzmaßnahmen erfolgen können.“

13.  § 18 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

  „(2) Ordnungswidrig im Sinne des §  73 Absatz  1a Nummer  24 in Verbindung 
mit §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig 

 1.  entgegen § 2 Absatz 1a in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1a im öffentli-
chen Raum mit anderen Personen als den Angehörigen des eigenen oder ei-
nes weiteren Hausstands zusammentrifft oder mit mehr als fünf Personen, 
nicht mitgezählt Kinder bis einschließlich 14 Jahren, aus dem eigenen und 
einem weiteren Hausstand zusammentrifft, soweit das Zusammentreffen 
nicht im Zeitraum vom 24. bis zum 26. Dezember 2020 stattfi ndet und nach 
§ 2 Absatz 2 Nummer 1b zulässig ist,

 1a.  entgegen § 2 Absatz 1a in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 b im öffent-
lichen Raum im Zeitraum vom 24. bis zum 26. Dezember 2020 mit anderen 
Personen als dem engsten Familienkreis oder mit mehr als vier weiteren 
Personen, nicht mitgezählt Kinder bis einschließlich 14 Jahren, aus dem 
engsten Familienkreis zusammentrifft, soweit das Zusammentreffen nicht 
nach § 2 Absatz 2 Nummer 1a zulässig ist,

 1b.  entgegen §  2 Absatz  5 im öffentlichen Raum alkoholische Getränke ver-
zehrt,

 2.  entgegen § 3 Absatz 2 trotz bestehender Verpfl ichtung keine Alltagsmaske 
trägt,

 3.  entgegen §  4a als anwesende Person (Gast, Mieter, Teilnehmer, Besucher, 
Kunde, Nutzer und so weiter) unrichtige Kontaktdaten (Name, Adresse, 
 Telefonnummer) angibt,    

 4.  entgegen §  5 Absatz  1 erforderliche Maßnahmen zur Erschwerung des 
 Vireneintrags, zum Schutz von Patienten, Bewohnern oder Personal nicht 
ergreift,

 5.  entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 Bildungsangebote und Prüfungen durchführt, 

 6.  entgegen § 7 Absatz 1 Satz 3 Prüfungen durchführt, ohne die Regelungen 
der §§ 2 bis 4a zu beachten,

 7.  entgegen §  8 Absatz  1 Konzerte oder Aufführungen durchführt oder Mu-
seen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlösser, Burgen, Gedenkstätten oder 
ähnlichen Einrichtungen betreibt,

 8.  entgegen § 8 Absatz 2 Autokinos, Autotheater oder ähnliche Einrichtungen 
ohne Sicherstellung des Abstands betreibt,

 9.  entgegen § 8 Absatz 3 Musikfeste, Festivals oder ähnliche Kulturveranstal-
tungen durchführt oder daran teilnimmt,

 10.  entgegen §  9 Absatz  1 Freizeit- und Amateursportbetrieb auf oder in öf-
fentlichen oder privaten Sportan lagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern 
und ähnlichen Einrichtungen durchführt oder daran teilnimmt,
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 11.  entgegen §  9 Absatz  2 Sportfeste oder ähnliche Sportveranstaltungen 
durchführt oder daran teilnimmt,

 12.  entgegen §  9 Absatz  3 das Betreten der Wettbewerbsanlage durch Zu-
schauer zulässt,

 13.  entgegen §  10 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 Schwimm- und Spaßbäder, 
 Saunen, Thermen oder ähnliche Einrichtungen betreibt,

 14.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Freizeitparks, Indoor-Spielplätze 
oder ähnliche Einrichtungen für Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen) 
betreibt,

 15.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Spielhallen, Spielbanken, Wettan-
nahmestellen oder ähnliche Einrichtungen betreibt,

 16.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Clubs, Diskotheken oder ähnliche 
Einrichtungen betreibt,

 17.  entgegen §  10 Absatz  2 Bordelle, Prostitutionsstätten oder ähnliche Ein-
richtungen beziehungsweise Swingerclubs oder ähnliche Einrichtungen 
 betreibt oder sexuelle Dienstleistungen außerhalb von Einrichtungen er-
bringt,

 18.  entgegen § 10 Absatz 3 einen Zoologischen Garten oder Tierpark für Besu-
cher öffnet,

 19.  entgegen § 10 Absatz 4 eine Ausfl ugsfahrt mit Schiffen, Kutschen, histori-
schen Eisenbahnen oder ähnlichen Einrichtungen anbietet, 

 19a.  entgegen § 10 Absatz 5 öffentlich ein Feuerwerk veranstaltet,

 20.  entgegen § 11 Absatz 2 Satz 1 eine Verkaufsstelle betreibt oder in Verbin-
dung mit § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 in einer Einrichtung des Groß-
handels andere Waren als Lebensmittel an Endkunden verkauft,

 20a.  entgegen §  11 Absatz  2 Satz  2 Halbsatz 2 die Abholung bestellter Waren 
ohne Sicherstellung der Kontaktfreiheit ermöglicht,

 20b.  entgegen §  11 Absatz  4 eine Überschreitung der Höchstzahl von Kunden 
zulässt,

 20c.  entgegen § 11 Absatz 5 Nummer 1 zwischen 23 Uhr und 6 Uhr alkoholische 
Getränke verkauft, 

 20d.  entgegen §  11 Absatz  5 Nummer  2 Feuerwerkskörper oder andere Pyro-
technik verkauft oder erwirbt,

 20e.  entgegen § 11 Absatz 5 Nummer 3 in der Verkaufsstelle oder im Umkreis 
von 50 Metern um die Verkaufsstelle dort erworbene Lebensmittel verzehrt,

 21.  entgegen § 11 Absatz 6 eine Messe, eine Ausstellung, einen Jahrmarkt, ei-
nen Spezialmarkt oder eine ähn liche Veranstaltung durchführt,

 22.  entgegen § 12 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 11 Absatz 4 eine Über-
schreitung der Höchstzahl von Kunden zulässt,

 23.  entgegen § 12 Absatz 2 eine Dienst- oder Handwerksleistung, bei der ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten werden 
kann, anbietet,

 24.  entgegen §  13 Absatz  1 Veranstaltungen oder Versammlungen durchführt 
oder daran teilnimmt,
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 25.  entgegen §  13 Absatz  3 große Festveranstaltungen durchführt oder daran 
teilnimmt,

 26.  entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 eine gastronomische Einrichtung betreibt,

 26a.  entgegen § 14 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 11 Absatz 1a zwischen 
23 Uhr und 6 Uhr alkoho lische Getränke verkauft,

 26b.  entgegen §  14 Absatz  2 Satz  4 in einem Umkreis von 50 Metern um die 
 gastronomische Einrichtung dort erworbene Speisen oder Getränke ver-
zehrt,

 27.  entgegen §  15 Absatz  1 Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken 
durchführt oder wahrnimmt,

 28.  entgegen §  15 Absatz  2 Reisebusreisen oder sonstige Gruppenreisen mit 
Bussen zu touristischen Zwecken durchführt oder daran teilnimmt,

  ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anord-
nung auf Grund dieser Verordnung bedarf. Satz 1 gilt nur, soweit nicht gemäß 
§ 16 Absatz 3 reduzierte Schutzmaßnahmen in Kraft gesetzt sind.“

14.  In § 19 Absatz 1 wird die Angabe „20. Dezember 2020“ durch die Angabe „10. 
Januar 2021“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 16. Dezember 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 14. Dezember 2020

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2020 S. 1022a
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